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 4

Thema:

1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Friedhof“ der Stadt Prenzlau, OT Schönwerder
 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten: € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Der Bebauungsplan „Am Friedhof“ der Stadt Prenzlau, OT Schönwerder, rechtswirksam
seit dem 10.03.2004, wird im Regelverfahren gem. § 2 ff Baugesetzbuch (BauGB)
geändert.
 

Anlagen:
Anlage 1 - Planzeichnung Teil A
Anlage 2 - textliche Festsetzungen Teil B
 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 22.05.2012 WSO-A
2 04.06.2012 HAU
3 14.06.2012 SVV
4
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich
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Begründung:
Neben dem bestehenden Änderungserfordernis bzgl. der Anpassung der Geschossigkeit
infolge der Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) zum 01.09.2003
haben sich im Laufe der Zeit weitere Veränderungen ergeben, die Auswirkungen auf die
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am Friedhof“, Ortsteil Schönwerder, haben
können. Diese Änderungen betreffen unter anderem die geplante Festsetzung einer
Traufhöhe, die Reduzierung der Zufahrten zur innen liegenden privaten Grünfläche, die
Standorte der Flächen für Versorgungsanlagen. Veränderte Grundstückszuschnitte
infolge des 2008 durchgeführten Bodenordnungsverfahrens werden ebenfalls
Auswirkungen auf die Festsetzungsinhalte des Bebauungsplanes haben. Die geplanten
Änderungen berühren in ihrer Gesamtheit die Grundzüge der Planung, so dass ein
vereinfachtes Änderungsverfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) nicht mehr
durchgeführt werden darf.
Es ist beabsichtigt, den Bebauungsplan im Regelverfahren zu ändern. Eine Änderung des
Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich, da die dargestellte Nutzung (WA –
Allgemeines Wohngebiet) unverändert bleibt.

Weiteres Verfahren:

Öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses-
Erstellung Vorentwurf-
Frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung mit Abfrage des erforderlichen-
Detaillierungsgrades der Umweltprüfung
Abwägung der Beteiligungsergebnisse-
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